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lichen Krifteaufwand und der Arbeitslust der grés-
seren Knaben. Die Holzarbeiten gliederte ich in
reine Hobelbankarbeit und Hobelbank-
arbeiten verbunden mit Schnitzen. Ganz
besonders in den Schreinerarbeiten an der Hobel-
bank stellen wir die verschiedensten landwirtschaft-
lichen Gebrauchsgegenstiinde her, das ermdéglicht
uns, ein Brett richtig bearbeiten zu koénnen, be-
stolen auf die Masse, aufzeichnen und messen
gerader und gebogener Linien. Holzverbindungen
usw. Schichtenweise arbeiten die einen an der Ho-
belbank, wiihrenddem die andern ihre Bretter zu-
schneiden. In diesen Stunden lernt der werdende
Bergbauer just das, was er im spiiteren Leben in
Haus und Stall, auf I'eld und Alp téglich braucht.
Diese Art Beschiftigung ist unsern Kindern auch
am echesten finanziell méglich; Bretter haben wir
alle zu Hause.

In den Berggemeinden mit Halbjahresschulen ist
es selbstverstindlich nicht moglich, einen sauber
geordneten Lehrgang im lLaufe eines Schuljahres
durchzuarbeiten. Der ILehrer tut gut, aus den vie-
len bestehenden Méglichkeiten dic der Stufe ent-
sprechenden Objekte zu wiithlen. Es kommt ja nicht
darauf an, wieviel wir herstellen, sondern wie wir
eine Titigkeit ausiiben.

s besteht nun aber dic Frage — wie wird es
iiberhaupt moglich, die eine oder andere Freizeit-
beschiftigung (Schnitzen, Hobeln, Lederhandarbei-
ten, Bastarbeiten usw.) hinauf in die abgelegensten
Berggemeinden zu tragen? Finden es wir da nicht
am Platze, wenn gerade der Lehrer sich dieser
Frage annimmt. Er ist aber hiezu auch nicht ge-
schult, man mufl es also vorerst auch ihm zeigen,
ihn dafiir begeistern. Dies geschicht wohl am be-

sten durch Besprechungen und Klein-Kurse in den
Kreislehrerkonferenzen. (Siehe auch eidgenéssische
Kurse.) Mége doch da und dort in den kommen-
den Arbeitsjahren die Frage nutzbringender Frei-
zeitgestaltung zur Sprache kommen.

Auch dem Bergkind wohnt viel Arbeitsfreude und
Gestaltungskraft inne. Sorgen wir denn durch an-
gemessene Freizeit-Beschiftigung, welchen die Kna-
ben reges Interesse entgegenbringen, fiir die Ver-
innerlichung und Vertiefung des Familien- und
Volkslebens. Suchen wir auch in den abgelegensten
Berggemeinden unsere reifere Jugend mehr denp
je der Familie zuriickzugeben. Erfiillen wir ganz
besonders auch hierin unsere Pflicht — denn

»Wo der Pflichtgedanke stirbt,
stirbt die Kultur!”

PS. In allen Fragen tiber Literatur, Material, Lehrginge
usw. wende man sich an: Pro Juventute Zentralsekretariat,
Abteilung fiir Schulentlassene und Freizeit, Stampfenbach-
strafle 12, Ziirich 1.

Literatur iber Freizeit

erhiltlich durch die Bibliothek des Zentralsekretariates Pro
Juventute, Ziirich. Biicher und Zeitschriften aus allen Ab-
teilungen:

1. Das Schulkind aufierhalb 11. Jugend in Mo’ ii:ationszeit

Sciulbricfwechsel
usw.

. Jugendherbergen. 19.
Jugendorganisationen.

der Schule. 12. Jugendlektiire.
2. Korperliche Ertiichtigung. 13. Film, Radio.
3. Ferienkolonien. 14. Kiinstle.ische Erziehung
4. Schiilerwanderungen. 15. Freizeit und Alkololismus.
5. Sclii.eraustausch. 16. Jugendschutz.
6. Sclii.erbib.iotheken. 17. Be c .if.igung des kranken
7. Sciii.ergérten. Kindes.
8. Voiksbildungsheime. 18. Freizeit Anormaler.
9
0.

—_

usw.

Kleine Beitrdage

Erleichterung von Wintersport-Schulausfliigen
durch die SBB.

Die Bundesbahnen und die meisten Privatbahnen
gewihrten im letzten Winter den &ffentlichen und
privaten Lehranstalten Fahrpreisermifligungen fiir
Sportausfliige. Die Vergiinstigung bestand darin,
dafl ohne Riicksicht auf das Alter der
Schiiler dic niedrige Hin- und Riick-
fahrtstaxe der I. Altersstufe des Schul-
fahrtentarifs zur Anwendung gelangte, sofern
die Sportausfliige von Schulen, Instituten oder Pen-
sionaten veranstaltet und begleitet waren.

Trotz der gewaltigen Beanspruchung der Ver-
kehrslinien haben sich die meisten schweizerischen
Eisenbahnverwaltungen bereit erklirt, diese Fahr-
vergiinstigung auch fiir den Winter 1941/42 in
Kraft zu setzen.

Die Kriegsverhiiltnisse machten gegeniiber dem
letzten Jahr jedoch einige Aenderungen notwendig,
So mufite wegen des starken Verkehrsandranges
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vor allem iiber das Wochenende die Giiltigkeits-
dauer solcher Kollektivbillette auf hdéchstens fiinf
Wochentage beschrankt werden, unter Ausschlufl
der Giiltigkeit an Samstagen, Sonn- und allgemeinen
Feiertagen. Der Stand der Energieversorgung und
die Sorge um den Materialverschleify lassen es fer-
ner nicht zu, Entlastungs- und Extraziige fiir nicht
lebensnotwendige Transporte einzuschalten. Die Er-
leichterung ist daher an die Bedingung gekniipft,
dafl der Transport der Schulen mit den fahrplan-
mifBigen Ziigen bewiltigt wird.

Allein die Sorge um die Heranbildung einer ge-
sunden Schweizerjugend veranlafit die Eisenbahn-
verwaltungen, auch unter erschwerten Verhiltnissen
die Taxen fiir Wintersportausfliige herabzusetzen.
Sie lieflen sich dabei von der festen Zuversicht lei-
ten, daf} die Organisatoren die Bahnorgane recht-
zeitig iiber beabsichtigte Sportausfliige orientieren
und daf} sie sich mit ihnen iiber die zu beniitzenden
Ziige verstindigen. Sie erwarten ferner, dafl die
Lehrerschaft fiir ein frihzeitiges Eintreffen der



Reiseteilnehmer und fiir ein rasches Ein- und Aus-
steigen besorgt ist. Nur wenn jeder einzelne Lehrer
und Schiiler sich ganz bewuf}t bemiiht, einen Bei-
trag zur fliissigen Verkehrsgestaltung zu leisten,
wird es moglich sein, die fiir die Gesunderhaltung
der jungen Generation so notwendige Erholung in
Sonne, Schnee und Eis auch wihrend der aufler-
ordentlichen Verhiltnisse transporttechnisch sicher-
zustellen.

Die neue Form des Vorunterrichts.

(Mitget.) Der Bundesrat hat eine Verordnung iiber den
Vorunterricht erlassen, die am 1. Januar 1942 in
Kraft tritt und die fiir die Dauer von ldngstens acht
Jahren gelten soll. Die Vorlage regelt in einem
ersten Kapitel den Turnunterricht in der
Schule. Dabei wird grundsitzlich bestimmt, daf} die
Kan!one dafiir sorgen, dafl die minnliche Jugend im
schulpflichtigen Alter Turnunterricht erhilt. Alle Kna-
ben sind wihrend der Dauer der Schulpflicht zur
Tei nchme am Turnunterricht, der in allen $ffentlichen
oder privaten Schulen zu erteilen ist, verpflichtet.
Das Eidg. Militirdepartement erliff die Vorschriften
iter die gidnzliche oder teilweise Befreiung vom obli-
gato i.cen Turnunterricht. — Ein 2 Kapitel regelt den
Vorunterricht nach Ablauf der Schulpflicht. Da-
von seien u. a. folgende wesentliche Bestimmungen
erwihnt: Der Vorunterricht bezweckt die Vorbereitung
der Schweizer Jiinglinge auf den Wehrdienst. Es wer-
den durchgefiihrt: 1. Der turnerisch-sport-
liche :Vorunterricht. Dieser zerfillt: a) in einen
freiwilligen Vorunterricht nach Ablauf der Schul-
pflicht, welche durch die kantonale Schulgesetzgebung
bestimmt wird bis zum Eintritt in den Wehrdienst;
b) in einen obligatorischen Nachhilfekurs
fiir diensttauglich Befundene, welche die Bedingungen
bei der turne:ischen Rekrutenpriifung nicht erfiillt ha-
ben. — 2. Freiwillige Jungschiitzenkurse
fir das 17, 18. und 19. Altersjahr, beziehungsweise
bis zum Eintritt in die Wehrpflicht.

Nach der Verwerfung des obligatorischen Vor-
unterrichts durch das Volk erwuchs den zustén-
digen Behorden die Pflicht, den als notwendig er-
kannten Ausbau des Vorunterrichts-Wesens auf der
Grundlage der Freiwilligkeit in die Wege zu leiten.
So kam die neue Verordnung iiber den Vor-
unterricht zustande, die am 1. Dezember vom Bun-
desrat beschlossen wurde. Die Verordnung baut
auf den foderalistischen Grundlagen unserer
"Verfassung auf und versucht den besonderen Be-
dingungen, unter denen in der Schweiz Leibes-
iibungen betrieben werden, in weitem Umfang ge-
recht zu werden.

Fiir die Beurteilung des neuen Geistes, der durch
die ‘neue Verordnung weht, ist die Feststellung
wesentlich, dafl die kantonale Militirbehsrde
die leitende Stelle fiir den Vorunterricht eines
Kantons ist. Das ist ein bedeutendes Zugestind-
nis an die kantonale Oberhoheit in Fragen der
korperlichen Erziehung.

Auf dem Gebiet des Schulturnens wird die
vermehrte Leistung durch Bestimmungen angeregt,
die eine Erhohung der wochentlichen Schulstunden
rauf -3 Stunden fordern. Weiter werden die Ein-
ftihrung von Spiel- und Sportnachmiittagen, von
Geldandeiibungen und Wanderungen und fiir den
Winter die Pflege des Skilaufes empfohlen.
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Grundsiitzlich wird den Kantonen fiir jeden zur
Leistungspriifung angemeldeten Jiingling ein Grund-
beitrag zugesichert; erfiillt der Jiingling die vorge-
schriebene Mindestanforderung, so erhilt der Kan-
ton einen zusitzlichen Beitrag. Weitere Beitrige
werden den Kantonen fiir Jiinglinge in Aussicht
gestellt, die Priifungen in Disziplinen bestehen, die
iiber die vorgeschriebenen Mindestanforderungen
hinausgehen (Wahlfidcher). Organisationen, die von
den Kantonen zur Durchfithrung des Vorunterrichts
und der Leistungspriifungen ermichtigt werden,
werden nach den gleichen Grundsiitzen subven-
tioniert.

Fiir die nétige Vorbildung des Lehrkérpers der
Vorunterrichtskurse sorgen Leiterkurse, deren
Durchfiihrung den Kantonen iiberall dort iibertra-
gen wird, wo Gewihr fiir eine zweckentsprechende
Ausbildung gegeben ist. Kurse fiir Unterleiter kon-
nen ebenfalls durch den Kanton oder durch in den
Leiterkursen ausgebildete Instruktoren in ihren Or-
ganisationen durchgefiihrt werden (Jugendgruppen).

Zur Richtigstellung von Irrtiimern, die sich auf
Grund der Bekanntgabe von Bruchstiicken der Ver-
ordnung in der Oeffentlichkeit einstellen kénnten,
sei ausdriicklich betont, dafl der Grundsatz der
Freiwilligkeit fiir den Vorunterricht ge-
wahrt bleibt. Kein Jiingling ist gezwungen, sich
in der einen oder andern Form am Vorunterricht
zu beteiligen. Verbéinde und Organisationen, die
sich bis heute mit dem Vorunterricht beschiftigten,
werden keineswegs ausgeschaltet, und dem Jiing-
ling bleibt es weiterhin freigestellt, sich der ihm
am besten zusagenden Vorunterrichtssektion anzu-
schlieflen. Dagegen konnen Vorunterrichtskurse in
Zukunft auch von Organisationen und Vereinen
durchgefiihrt werden, die sich bis heute nicht mit
diesem Zweig der Korpererziehung beschiftigten
(Jugendgruppen). Voraussetzung fiir ihr Wirken
auf dem Gebiete des Vorunterrichts ist in jedem
Falle, dafl sie iiber fihige Leiter verfiigen. Den
Schopfern der Verordnung ist an iiberfliissigem
Reglementieren wenig gelegen; sie befehlen den
Vorunterricht nicht und sie schreiben auch nicht
vor, wieviele Stunden einer auf seine koérperliche
Vorbereitung verwenden soll. Sie wollen lediglich
Garantien dafiir schaffen, dafl der den Vorunter-
richt besuchende Jiingling auch wirklich von kom-
petenten Leitern instruiert wird. Nur in einem
Punkte wird der Grundsatz der Freiwilligkeit
durchbrochen: die diensttauglich Befunde-
nen, die an der turnerischen Rekrutenpriifung
nicht auf die verlangte Leistung kommen, haben
einen Nachhilfekurs zu bestehen; eine Ausnahme,
die durch Riicksichten auf die militirische Ausbil-
dung geboten ist. Diese Nachhilfekurse werden von
den Kantonen organisiert und dauern 80 Stunden.
Bei ihrer zeitlichen Festlegung und Durchfiihrung
ist auf die verschiedenen Verhiltnisse Riicksicht
zu nehmen.

Der Vorunterricht dient der korperlichen Ertiich-
tigung nicht allein aus militirischen Griinden, er
ist in hoherem Mafle fiir die Hebung der allge-
meinen Leistungsfihigkeit des Einzelnen im zi-
vilen Leben und damit der Gesamtheit bestimmt.
Zur Lebenstiichtigkeit gehoren neben dem beruf-
lichen Kénnen und hochentwickelten geistigen Fi-
higkeiten auch korperliche Ausdauer, Zahlgkelt un(l
Widerstandskraft.



Ein schweizerisches Turn- und Sport-Institut.

Die Eidg. Turn- und Sportkommission hatte die
nationalen Turn- und Sportverbiinde ersucht, eine
Konferenz zu beschicken, die am Samstag in Olten
stattfand und den Zweck hatte, eine Stellungnahme
zum Projekt der Schaffung ecines schweizerischen
Turn- und Sport-Institutes herbeizufiithren. Als
Hauptaufgaben des Instituts wurden genannt:

1. Funktion als Zentralstelle fiir die nationale
Turn- und Sportbewegung.

2. Durchfiihrung der Kurse des EMD. und der
ETSK. (Seminar-Turnlehrer).
3. Ausbildung der Sportoffiziere

usw.).

4, Sportiirztliche Kurse.

5. Ausbildung der Vorunterrichts-Funktionire.

6. Schulturnkurse.

7. Zentralkurse der Turn- und Sportverbiinde.

8. Weitere Verbandskurse (fiir Kursleiter und

Trainingsleiter).
9. Trainingslager fiir Spitzenwettkimpfer aller
Verbiinde.

10. Abhaltung von Kongressen und weiteren Trai-

ningslagern.

11. Ferienkurse aller Art.

Die Leitung des Institutes soll einem Direktor
mit allseitiger wissenschaftlicher und fachtechni-
scher Bildung iibertragen werden. Thm wiirden zwei
hauptamtliche Turn- und Sportlehrer zur Seite ste-
hen. Das iibrige Instruktionspersonal wiire von den

(Mehrkampf

Verbianden zu stellen. Es ist vorgeschen, daBl das
Institut dauernd 100 Kursisten aufnehmen kdénnte
und weitere hundert wiithrend der guten Jahreszeit,
wobei diese in Massenlagern untergebracht wiirden.

Die Kosten fiir den Bau der gesamten Anlagen
werden auf 21, bis 4 Millionen Franken (Vorkriegs-
preise) veranschlagt, und es wiirde ein Betriebska-
pital von annidhernd 300,000 Fr. pro Jahr benétigt.

Die Bereitschaft der Verbinde, die Verwirkli-
chung des Projekts in allen Beziehungen zu unter-
stiitzen, kommt in der folgenden, einstimmig ange-
nommenen Resolution zum Ausdruck:

»Die unter der Leitung der Eidg. Turn- und
Sportkommission des Eidg. Militdrdepartements
am 15. November 1941 in Olten versammelten
Vertreter des Schweiz. Landesverbandes fiir Lei-
besiibungen und der ihm angeschlossenen Ver-
binde, haben sich iiber die Schaffung -eines
schweizerischen Turn- und Sportinstituts orien-
tieren lassen. Dieses soll der Vereinheitlichung
und Vertiefung der Ausbildung der Leiter fiir
Turnen und Sport in der Armee, der Funktionire
des Vorunterrichtes, der technischen Verbands-
und Vereinsleiter, sowie der Heranbildung der
Spitzenkénner aller Turn- und Sportzweige dienen.
Die Verbandsvertreter ersuchen die zustindigen
Organe des Bundes und der Armee einmiitig und
nachdriicklich, die Erstellung der dringend not-
wendigen Ausbildungsstiitte sofort in die Wege
zu leiten.”

Schweizerische Umschau

Unser herzlicher Gliickwunsch gilt Herrn Dir.
Dr. J. Job, Zirich, anliBllich der Vollendung
seines H0. Lebensjahres am 14. Dezember 1941.
Herr Dr. Job hat der Schweiz als Lehrer in Ziirich,
als Direktor der Schweizerschule in Neapel und
als Leiter des Auslandschweizersekretariates ge-
dient. Durch ecine Reihe vielgelesener Biicher hat
er das schweizerische Schrifttum bereichert. Wenn
wir, entgegen unserer Gewohnheit, heute des 50.
Geburtsjahres gedenken, so geschieht es, weil Dr.
Job als Direktor und Programmleiter am Studio
Ziirich des Schweiz. lLandessenders Beromiinster
eine iiberaus wichtige kulturelle Mission ausiibt
und .weil - er, Organisator, Kiinstler und Erzieher
in einer Person, es mit auflergewdhnlichem Ge-
schick, mit grofier Weitherzigkeit und vollendetem
Takt verstanden hat, den Schweiz. Landessender
Beromiinster zu einer lebendigen Stimme schwei-
zerischen Sinnens, Denkens und Tuns zu machen.
Mége er noch lange sozusagen als Beherrscher der
schweizerischen Liifte walten und die physikalische
Atmosphire mit dem geistigen Gute unseres Lan-
des durchstrahlen. Dr. L.

Eine Warnung des Automobil-Clubs der Schweiz.
Der Automobil-Club der Schweiz hat die Erzie-
hungsdepartemente der verschiedenen Kantone auf
die Gefahr aufmerksam gemacht, in die sich Kinder
— wie iibrigens auch Erwachsene — begeben, wenn
sie sich Motorfahrzeugen nithern, die auf Holzgas-
oder Holzkohlengasbetrieb umgebaut sind, haupt-
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siichlich wiihrend der Inbetriebsetzung des Genera-
tors. Angezogen durch das Pfeifen des Ventilators
umstehen sie oft die Fahrzeuge und setzen sich da-
durch Vergiftungen aus, die in gewissen Fillen
ernsthafte Folgen haben kénnen (Windstille, An-
sammlung der Gase in Mauerecken, Sackgassen
usw.). Der Automobil-Club der Schweiz ersuchte
die Erziehungsdepartemente, die Lehrer und Schul-
vorsteher auf diese Gefahr aufmerksam zu machen,
damit sie ihre Schiiler warnen.

Wettbewerb unter Mittelschiilern. Der unter Lei-
tung der Konferenz schweizerischer Gymnasialrek-
toren stehende Wettbewerb fand am 25. Oktober
statt. Es beteiligten sich 42 Mittelschiiler, 36 aus
der deutschen Schweiz und 6 aus der franzésischen
Schweiz. Das Thema lautete: , Der Morgartenkrieg
und seine Bedeutung fiir die Eidgenossenschaft”.

Das Priifungskomitee, bestehend aus den Profes-
soren Audétat (Biel), Lasserre (Lausanne), Schib
(Schaffhausen), P. Wilhelm (Sarnen), unter Vorsitz
von Rektor Lalive (La Chaux-de-Fonds), erteilte
in seiner Sitzung vom 14. Dezember 1941 zwei
erste Preise an: Kurt Eichenberger (Gymnasium
Aarau) und Richard Miiller (Handelsschule Winter-
thur). Ehrenmeldungen bekamen: Eugen Bareis (Se-
minar der Kantonsschule Schaffhausen) und Hans-
Ulrich Graf (Gymnasium Winterthur).

Einreise belgischer Kinder in die Schweiz. Am
16. Dezember 1941 traf in Basel der siebente Trans-
port belgischer Kinder in der Schweiz ein, die



	Kleine Beiträge

